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Am 15.5.40, 10.35 tJhr, fanderl.im Stabsquartier des 

XXX~~A~.R;.o Rijsoord die Verhandlungen zwischen dem Oberbe-

fehlshaber der deuts'chen Wehrmacht in den Niederlc:.llden, Ge­

neral v. Küchler, und dem Oberbefelllshc::~1Jer der nied.el~l~.i.n(li~"lc~:en 

~:ellXlllacht, General Wirlkelmann, statt. 

Liste der deutsc:len und der niecl,]rl:.indisclccn V:;rl!:':!ld­

lungsteilnchmcr Giehe Anl. 1 u. 2. 

General v. }=üc~'1.1cr empfinG 0.0::' nicdGrli:ind.iscJ:~uil Coc:c­

befehlshaber Wl der reür des Hauses W1Ü ce1ei tete ihn in dCll 

Ver}landlunGsraillll. Dort stellte ihn Gcncl'al Win!{elmc"tl1l1. die Cf­

fiziere seiner Bezlei tilllg vor, die General v. Küchler clLU'Cl1 

H2.ndschlag begrüßte • .Anschließend g8.b Goneral v. Kiichler Dc­

fe:q.l, eine .Armesenheitsliste aufzustellen. 

oAnschließend wurde folgendes. Gespräch geführt: 

Ge!1eral v.Küchler: llerl~ Gene~ul! Wjoe Sie bereits im RunclflJ.1L':{: 

bekanritgegeben haben, hat die nieL~erU'..n­

dische Weohrmacht die ';laffen gestrec~1Ct. Jch 

nehL~e an, uaß Sie bevollm~chtigt sind, im 

Hamen Jhres landes die zu stellenden Be­
ding1mgen abzuschließen. 

j{ General Winkel!1l8.nn: Ja! Ausgenommen die l)rovinz Zeeland. 
I ., . 

" . 
General v.Küchler: Jch nehme ferner an, daß Sie als Oberbefehls- t 

W1', haber der~~!-.amten Wehrmacht, also Heer, \(1 
~ u~ ____ ~u:ftlNaffe, hiel~her gekorunen sind. V 

General Winkelmarrn: Ja! 

General v.Küchler: Ferner nehme ich an, daß Sie die Versicherung ... .. 
abgeben können, daß die genannten Wehrmacht-

teile Jhren Befehlen f-o;tgen werden. 

General.Winkelmann: Ja! Für Kriegsschiffe kann ich die Versicher­

illlg nur für die Schiffe abgeben, die sich in 
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1_--..-==::;:::~=1,1. 
den europäischen Hoheitsgewässern der Niederlan-

General v.Kücbler: 
. " 

de befinden. 

Bevor ich Jhnen, Herr General, die J3edingungeIl: 

bekanntgebe, möchte ich Jhnen die Hochachtung 

und Achtung, die wir vor unserem bisherigen Geg-' 

ner haben, aussI)reCnen. Die Truppen der nieder­

ländischen .Armee haben tapfer gekiimpft und ihre 

Pflicht getan. Jch, die Offiziere und. d 2,3 ganze 

deutsche Heer heben eine ganz aU3Gezoic~illete 

AchttUlg v.or tUl::::'eren bisherigen Gegner. 

. \ 
) , 

Die Bedingung ist, ~SQl:te .. }e:lrmacht der 

Niederlande gilt als kriegseefan6en . 
. ----._---_ .. -

Hierzu sind die folGenden 1',iaGn<::flElel1 sofort 

zu ergreifen: 

1.) Di~ Truppenteile des Heeres haben an den Stellen zu blei­

ben und zu halten, an denen sie sich z.zt. befinden. 

'Eine Liste aller Truppenteile und ihren derzei­

tigen Aufenthalt ist mir unverzüGlich zu übergeben. Die 

Zahlen sind. :festzustellen, getrennt noch Generelen, 

Stabs-Offizieren, sonstiGen Offizieren, UntGroffizieren 

'lIDo.. I\lanns chaft en • 

Alle Waffen, ]lahrzeuge und Pferde sind einaei ts­

weise zusammenzustellen un.d listenmäßig festzulegen. Die 

Waffen. sind getrennt nach Arten (Gewehre, l'.raschinengewehre, 

Geschütze, Pz.Abw.Kanonen US'.'l.) festzustellen und nieder­

zulegen. 

Desgleichen ist mit der lIuni tion zu verfal1.ren. 

Jede V.ernicht·ung oder BeschEdig'ung von Waffen und Muni­

tion hat zu unterbleiben. Hierfür sind 'Sie, Herr General, 

und die Kor:u:n.andeure del' TrL'-Plienteile verant\'/Ortlich. 

2.) Die Truppenteile der Luf-tViaffe ha.ben au:f ihren Flu~plät­

zen z:u Verbleiben. Kein Flugz8ug darf den Platz verlassen. 
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Das Fliegerpersonal hut sich in s e int~}2n~"CL!Tn1.:, ttii':t:t:llIDI.tt::exl:: '==1 
und Kasernen ohne 'i/affen aufzuhalten. Es ist listen-

müßig getrenn t nach Offizieren, Unteroffizlheren und 

1IarulSchaften zu erfassen. Jn gleicher Weise sind die 

Flugzeuge getrennt nach Arten auf den Flugplätzen 

zur Übergabe bereitzustellen. '. 

Jch erwarte, daß lHugzeugbesatzungen, die außer­

halb der europäischen Hie~erlande sind, zu,rückgeru­

fen werden und zurückkelrren. 

,( 1 Jede holle Flugzeucbesatzung, die im weiteren 

Verlauf des Krieges in Gefangenschaft ger~t, würde als 

J?ran.ktireur behandelt werden. 

Fluezeuge, ''ilaffen, Betriebsstoff, V/er!{stätten 

usw. sind' unbeschi5,diet im derzeitigen Zustand zu über­

geben. Die VerantvlOrtung tragen vJie beim Heer die betref­

fenden Kommandeure. 

3.) Die Xriegsfahrzeuge in der: europäischen Terri torial­

gewlissel~n der Hiederlande sind in den Hüfen zu belassen, 

die Feuer sind zu löschen. Offiziere und l'.Tannschaften 

bleihen auf ihren Schiffen bzvv. w'erden in Kasernen unter­

gebracht. Sie sind in g18icher ''i/eise lis.tenmäßig wie 

beim Heer zu erfassen. 

Eine Liste der Schiffe und sonstige Fah:rzeu3e mit 

StaLldortangabe ist unverzügli~Il zu übergeben. 

4.) Die Festungen :und krieGsmüBigen Anlagen (,:iaffenarsenäle, 

r.lur.l.i tionsdepots t Rüs tUl1ssfabriken Ußw.) sind wlbeachlidigt 

zu übergeben. 

Die Koinmanda.."lten, Befehlshaber und Verwalter ver­

,bleiben ruL Ort Q~d Stalle und sind fpr die Unversehrt-' 

'heit verantwortlich. 

5.) A..rl die Ve'rwaltuneen der Städte und ßGemeinden und an die 

Bevölkerung d.st ein Befehl zu er=!-assen, daß jede feind­

,selige Handlung gege~l das Deutsohe Heer, s eine .Angehörigen 
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und Einrichtungen 

zu bewah:r;~n ist. 

zu untcrbl~iben hat wld d~ß ~~o~iißt ~~o 

Duoei ist zu betonen, daß ZU\'liderhandlungen nach 

• deutschen Gesetzen strenG geah.n<.let yve:rden. 

Die niederländi.schen Offiziere. behs.lten ihre Waffen, bleiben 

Vorgesetzte ihl~el~ Ea:c~nuchaft2.r.. und sind für Ruhe und Ord...:' 

nung ihrer TruFpenteile VGl'<lx'c\'lOrtlicl1. 

7.) Die deutschen (.rru~Jpen li~'eI'lten das noc 11 nicht von ihnen be­

set.zte· Gebiet der l~ie<.l2cL~iU.l,:: bG~)etzen. Die Ilesetzune ist 

von den Iriedel'~2.nclisc~~c::r: -";c2·lijrd2Il in jeder :3eziellwlG zu 

unterstützen • 

8.) Als Befehlshaber bGsti:,J:ic ic~! :,;wliicllSt für dns Gesamte 

niedel~l;~ndiscile Gebiet nLLt Aü~3/1<:tl·.!.me von Zeeland General-

niede1.'lal:!.de einschI. :_~.21· ~[ords eeim3eln bis zur Lini'e des " 

Noord - Zee - Canals. 

AmsterdCllfl. - Ij;~I:_:L:,;:;n: GCIH;ralraajor ~II eId t. 

Nach SLden 3nscillie!.l8!lu bio Straße Utrecht, Lei.den,· 

Katv/ijk aam Zee: Ge.n~l'al·leu.tm:.nt v. Tiedeoann. 

Atschließel'ld n2.c:.~ ~Si.~del1 b:!.s Zl.lr Maan: Ge!leralmaj or 

Zich.rvlOlff. 

Für die Pl~ovillZ Zee1cUld erfolc;t später Befehl. 

l!"'ür die IJesonclGJ:'c:l LbC:l'galJevcrhandltulc;en der ;rluft­

\ya..f-:fe, den General!:w.jor d(~i.' Luft'.'!affe v. Kotze. 

l!'ür die I.:ari:ne;.::un~:.chs t in Vertretung des von der 

MarineleitW1g zu beotir':::';.!e!'lden. Befehlshabers: Kap.z..See Hain. 

Für die Ve:'hand1unc:.:;n übGr Versorgwlg der ':lehrmacht 

( , ,. 
I . 

und ·Verwal tune; den IJai"ldes be.stLtlffie ic:g. Generalluajor Schlieper. 

9.) Die niederländische Heer2s1eitung sorgt bis. auf' weit~res . . . 
fi.ir die V~rsorgung ihrer Trup~~en in jeder Beziehung (Ver-

pflegune, BetriebsstofI us·,';.) 

Das sind die BedinGungen, Herr General! 
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Nach :3ekannt6 abe der J3edillgLUlgen bespricht sich d2r 

Oberbefehlshaber der niede:i.'10.ndischen :'Tehrmacht mit den 

Herren seines Stabes und bittet dann Llffi Abänderw~g der 

Bestimmung, da~ hüll. Flieger, die künftig in Gefangen­

schaft geraten, als l!'ranlctireure behandelt werden. 

Der betreff2~de Absatz ~ird dlliln wie folgt ge~ndert: 

HiedE:l'L:~ndische l!'luGzeugbesatzungen, die sich 

außerhalb des niederLj . .ndischen Hohei tagebietes 

befinden, sind nach den IJied~rlamlen %Ur~i.ck2;u-
rui'en und. zu verpflichten, nicht mehr geGen DCUti3Cl1-

laIid zu k:.i.f!11)fen. 

Die BedinL:;UY1[;en werden niederGeschrieben wld von den 

Verhan<llungs-teilnell1l18rn durchgelesen. 

'Gelferal Vlinlcelmann bittet dann, noch 2 P1L1'11cte vor­

bringen zu dU.rfen: 

1.) Der Gen.~:IL:.jor ;:)c~lürmann hat ges"1.i3rn als Unter­

hündler dei' niederHi.ndischen Wehrmacht mit de::: 

Deutscheü Gesandtschaft in Haag verhandelt. EI' 

ist seit :::"923 pensioniert und hat in diesem :>.rie­

ge mit Ausnahne der gestri[;en Vermittlll!lß keine 

Dienst'3 Geleistet. General 'i/inkelmann bittet, 

daß Gen .r,laj uT Sc lltirLlann von der KriegsGefal1gep­

schaft au.s E;(;nor:unen blei bt. 

General v. Kücliler sagt dies zu. 

~/GenGral WÜlkelmann bemerkt weiter, daß schon vor l':ie­

der'legung der ':laffen. ni t der V;;:rnicht~g von 1Im1itions­

vorräten begonnen worden sei. Er bittet, daß seine Ver­

pflichtung zur unvers ehrten Übergabe sich :auf den del'zei­

tigen Zustand erstrec~.· 

General v. :Kücl"ller stir.unt zu, bemerkt aber, daß ent'­

sprechende Befehle unverzüglich auszugeben s ei~n. 

- 6 -
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Anschließend ',;erclen 2~Jic:dc:r'Gcllrift'211 dei' Bedin;3;LU1.gen 

zuerst .von General ·.'IL1.kelL1ann, dann von Genel'al v.IG.ichler 

untersohrieben WlU je eine ,-tUE ie:rti,::;wlg den deutschen W1d 

niederl;-:~ndischen Abordnungen ausgehiindigt. 

General v .K'1.ichle r bittet dam1. , Einzelheiteil mit Gen. 

Leutnant· H a n ·s e n zu ";)eS)l~ec~.!.en und bevo11L'l~.chtic~e 

Vert:L'8ter zu bestiIil.D.en, die die .s:)e~ialVel'h2.!ldllUliSel1 
führen. 

ZUI.1 Scilluß oer:crkt Gene:,:,'::::.l v .:~L~c}ller, daß es '.'loh1 als 

Kriegsgefa'ngenen W1v0rzUG1icl~ frci2u1ass8n sind. 

General v. KLi.ch1er verabsc~licüet sich d. 2.illl von deIJ 

niec.hn:lJ.ndischen Oberbefehl:3hc:.ocr und den I1el~:!:e2.1 seine.s 

Stabes durch Handschlag. 
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B e d i n gun gen 

= = = = = = = = = = = = -

für die Übergabe der Niederländischen Wehrmacht. 

I. Die gesamte Wehrmacht, deren Niederlande gilt als Kriegsgefnngen. 
Hierzu sind die nn.chstehenden Massnahmen unverzüglich durchzuführen: 
it..) Die Truppenteile des Heeres huben <tU den Stellen zu. bleiben und 

zu 'halten, an denen sie sich zur Zeit befinden. 

Eine Liste alle~ Truppenteile und ihren derzeiti~en Aufenthalt 
ist mir unverzUGlich zu Uberceben. }lie Zahlen sind fcst~u~tcllen, 
getrennt nach Generalen, Stabs-Offizieren, son3ti~en Offizieren, 

Unteroffizieren und ldannschaften. 
Alle Waffen, Fahrzeuge und. Pferde ,:ind einheitsweL3e ZUS::1.rn.rnen-

zustellen und listeIllilässig festzulc~en. Die Waffen sind ge"':rennt 

nach Arten (Gewehre, Maschinencewehre, Geschütze, Panzerabwehr­

kanonen usw.) festzustellen und niederzulegen. 
De ',gleichen is t mit der itfuni ti on zu verfahren. Jede V ernieh tung 
oder .Beschädigung von Ylaffen und i.luni tion hat zu unterbleiben. 
Hierfür ist der Oberbefehlshaber des Niederländischen Heeres 
und die Kommandeure der Truppenteile verantwortlich. 

2.) Die Truppenteile der Luftwaffe haben auf ihr~n Flugplätzen zu 
verbleiben. Ke.in Flugzeug darf den Platz verlassen. 
Da3 Fliegerpersonal hat sich in seinen Unterkünften und Kasernen 

ohne Waffen aufzuhalten. Es ist li3tenmäseig getrennt ll-'lch Offi­

zieren, Unteroffizieren und tmnnschaften zu erfassen. 
Jn gleicher Weise sind die Flußzeuge getrennt nach Arten nuf den 
Flugplätzen zu~ Übergabe bereitzustellen. SNO
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·.13erlin, ':,den 16~5.40. . .-.... :: ... ' 
Ab' C' c' hrif'-::;' ';;',: , 

t...J • , .. , 

. '.:' "~~~.'2:~:~>,:··" "" 

;'~.;~~',,:. 

Gruppe Wes t"~:~}:~, Fernschreiben an: 
.:,,;. 

. :',~~'j~-: .. : 
: •... ~ .... ' :': 

Geheim! BEd Kapitulation hOllün4:i;spher 
holl!indische Marine einbe.srifferi~;'v;Bes 

protokoll, das illlschliessend durch :I!"\e'_!,·,,:~' .. _ ...... ~_ 
Dementsprechend K3.1:l:pfh2ndluni;en Gece l1 

Ulld H2.nclels:::.;chi;fe nUl~ noch notrJendiC;, 
Se el-:l'iegsl 

Verteiler: I 0, I ab, Asto 11, 11 a 
p r 

. ~.' • 4· 

'. ' 
''- ";.:.,: . 

,.' 
" 

" ~. 

::..... . , .).' 

'." ... 4 . 
t .,:. 

auch 

~~ 
:", I 

, 

j, 

?:in Zusutz'-" . ..: 
:r"]~li t tel t '\,1' ir d • 
eestref tJxäfte 

etroffEn. 
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